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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.09.1973

Norm

ZPO §530 Z7 E1

Rechtssatz

Bei einem uneingeschränkten und bedingungslosen Verzicht einer Partei auf die Geltendmachung von

Eheverfehlungen des Gegners kommt eine nachträgliche Korrektur des schon rechtskräftig gewordenen

Scheidungsurteils weder im Verschuldensausspruch noch in dem die Ehe auflösenden Ausspruch in Betracht.
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